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Antrag Bezug bezahlter Betreuungsurlaub Mitarbeitende der Schulen
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Bezahlter Betreuungsurlaub (SGS 150.11 §50a) 
Betreuungsurlaub wird mit anderem Elternteil aufgeteilt	|_| Ja		|_| Nein
Datum Beginn Betreuungsurlaub		     
Betreuungsurlaub Bezug am Stück von	      	bis:       	(max. 14 Wochen)
Betreuungsurlaub Bezug einzelne Tage	      		(max. 70 Arbeitstage)
Hinweise:

· Es besteht ein Anspruch auf 14 Wochen bezahlter Betreuungsurlaub ab dem 01.07.2021. Der bezahlte Betreuungsurlaub muss innerhalb der Rahmenfrist von 18 Monaten bezogen werden und beginnt mit dem Tag, für den das 1. Taggeld bezahlt wird.
· Werden die 14 Wochen bezahlter Betreuungsurlaub nicht innerhalb dieser Rahmenfrist von 18 Monate bezogen, verfallen sie. 
· Bei Erwerbstätigkeit von beiden Elternteilen kann der Bezug des bezahlten Betreuungsurlaubes auf beide Elterneile aufgeteilt werden.
· Die Anzahl Stunden der Abwesenheit an einzelnen Tagen/Wochen richten sich nach dem vertraglich vereinbarten Arbeitspensum. 
· Sobald der Antrag von der Schule dem DLZ eingereicht wurde, wird Ihnen das Anmeldeformular für die Betreuungsentschädigung (Form. 318.744) zugestellt.
· Die Erstanmeldung für die Betreuungsentschädigung ist zwingend im zweiten Bezugsmonat ausgefüllt, unterschrieben und zusammen mit dem ärztlichen Attest (Seite 10) an das Dienstleistungszentrum Personal (DLZ) zu retournieren.
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